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Der Erweiterte Landesausschuss in 
Mecklenburg-Vorpommern 

 

Anzeige zur Teilnahme an der Ambulanten Spezialfachärztlichen 

Versorgung (ASV) gemäß § 116b SGB V 

Anlage „Anforderungen nach den 

Qualitätssicherungsvereinbarungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V“ 

 

1. Vorbemerkung  

Gemäß § 4 Abs. 2 in Verbindung mit § 12 der ASV-Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses 

gelten hinsichtlich der persönlichen und der sächlichen (apparativen, organisatorischen und 

räumlichen) Voraussetzungen zur Teilnahme an der ASV die Qualitätssicherungsvereinbarungen nach 

§ 135 Abs. 2 SGB V solange entsprechend, bis der G-BA diese durch eine „QS-Anlage zur 

entsprechenden Übertragung der Anforderungen der Regularien des § 135 Abs. 2 SGB V“ zu dieser 

Richtlinie ersetzt hat. Das bedeutet, dass solche Leistungen, die nach den 

Qualitätssicherungsvereinbarungen an die Einhaltung bestimmter personeller, apparativer 

organisatorischer oder räumlicher Voraussetzungen geknüpft sind, im Rahmen der ASV nur erbracht 

und abgerechnet werden dürfen, wenn die Erfüllung dieser Voraussetzungen gegenüber dem 

Erweiterten Landesausschuss nachgewiesen wurde. Die Teilnahme an der ASV kann nur erfolgen, 

wenn der Nachweis der Erfüllung der Anforderungen der Qualitätssicherungsvereinbarungen für alle 

diagnostischen und therapeutischen Maßnahmen, die nach den ASV-Richtlinien zum 

Behandlungsumfang gehören, erbracht worden ist. 

 

2. Anzuwendende Qualitätssicherungsvereinbarungen in der ASV 

Auf den letzten Seiten dieses Formulars sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen gemäß § 135 

Abs. 2 SGB V tabellarisch dargestellt. Nach dem derzeitigen Stand der Richtlinien des Gemeinsamen 

Bundesausschusses können diese im Zusammenhang mit einer Teilnahme an der ASV herangezogen 

werden. Welche Qualitätssicherungsvereinbarungen jeweils konkret Anwendung finden, hängt vom 

Gegenstand der Teilnahme an der ASV und den in diesem Zusammenhang vorzuhaltenden 

Leistungen ab. In der Anlage zum Formular F5 befinden sich die gekürzten Fassungen der 

Qualitätssicherungsvereinbarungen gemäß § 135 Abs. 2 SGB V mit deren wesentlichen Inhalten. 

 

Sämtliche Qualitätssicherungsvereinbarungen im Volltext sind unter folgender Internetadresse 

zugänglich:  

http://www.kbv.de/html/qs-vereinbarungen.php 
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3. Nachweis der Erfüllung der Voraussetzungen gemäß Qualitätssicherungsvereinbarung 

Die Erfüllung der in den jeweiligen Qualitätssicherungsvereinbarungen vorgesehenen fachlichen, 

organisatorischen, apparativen und räumlichen Voraussetzungen ist gegenüber dem Erweiterten 

Landesausschuss durch die Vorlage von  

 Zeugnissen (z. B. Facharzturkunden, Urkunden über Fachkunden gemäß 

Weiterbildungsordnung),  

 Bescheinigungen (z. B. über die Anzahl selbstständig durchgeführter Untersuchungen),  

 Dokumentationen (z. B. über einzelne durchgeführte Untersuchungen) und  

 weiteren Urkunden (z. B. Anforderungen an die räumlichen Bedingungen und die 

gerätetechnische Ausstattung)  

nachzuweisen. Grundsätzlich ist die Vorlage von beglaubigten Abschriften erforderlich. Sofern der 

ASV-Berechtigte bereits über eine Genehmigung zur Erbringung und Abrechnung der nach den 

Qualitätssicherungsvereinbarungen genehmigungspflichtigen Leistungen verfügt, genügt die Vorlage 

des entsprechenden Genehmigungsbescheides bzw. die Erklärung des Einverständnisses zur 

Einsichtnahme in die bei der KVMV geführte Arztregisterakte durch die Geschäftsstelle des 

erweiterten Landesausschusses.  

4. Durchführung von Qualitätsprüfungen im Zusammenhang mit der Teilnahme an der ASV 

Gemäß § 116b Abs. 6 Satz 10 SGB V sind die im Rahmen der ASV erbrachten Leistungen hinsichtlich 

ihrer Qualität von den Krankenkassen zu prüfen, die hiermit eine Arbeitsgemeinschaft oder den MDK 

beauftragen kann. Auf die Richtlinien der KBV für Verfahren zur Qualitätssicherung und die 

Qualitätsbeurteilungsrichtlinien des Gemeinsamen Bundesausschusses wird daher ausdrücklich 

hingewiesen.  

5. Angaben zur Erfüllung der Voraussetzungen im Rahmen des Anzeigeverfahrens zur Teilnahme an 

der ASV (bitte für alle maßgeblichen Qualitätssicherungsvereinbarungen gesondert angeben): 

a) Anzuwendende Qualitätssicherungsvereinbarung: 

1._________________________________________________________________________________ 

2._________________________________________________________________________________ 

3._________________________________________________________________________________ 

4._________________________________________________________________________________ 

5._________________________________________________________________________________ 

6._________________________________________________________________________________ 

7._________________________________________________________________________________ 

8._________________________________________________________________________________ 
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b) Leistungserbringer im Rahmen der Teilnahme an der ASV (Name, Facharztbezeichnung): 

Zu 1. 

__________________________________________________________________________________ 

Zu 2. 

__________________________________________________________________________________ 

Zu 3. 

__________________________________________________________________________________ 

Zu 4. 

__________________________________________________________________________________ 

Zu 5. 

__________________________________________________________________________________ 

Zu 6. 

__________________________________________________________________________________ 

Zu 7. 

__________________________________________________________________________________ 

Zu 8. 

__________________________________________________________________________________ 

c) Beigefügte Nachweise zur Erfüllung der fachlichen, organisatorischen, apparativen und räumlichen 

Voraussetzungen (Urkunden, Bescheinigungen, sonstige Unterlagen): 

Zu 1. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Zu 2. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 
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Zu 3. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Zu 4. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Zu 5. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Zu 6. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Zu 7. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Zu 8. 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

Datum Stempel und Unterschrift
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für onkologische Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe a onkologische Erkrankungen 

Tumorgruppe 1 der ASV-Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit gastrointestinalen Tumoren und Tumoren der Bauchhöhle dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und 

apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  

 

 Wichtig: Beachten Sie, dass eine Fachärztin oder ein Facharzt des interdisziplinären Teams über die Zusatzqualifikation Palliativmedizin verfügen muss. 
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Interventionelle Radiologie                     X   X                   X     

Koloskopie X   X X X     X                                   

Spezial-Labor X   X X X     X               X                   

Molekulargenetik                       X                           

MR-Angiographie                                             X     

MR-Tomographie             X                               X     

Schmerztherapie X X X X X     X X                                 

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Nuklearmedizin 

          X                       X               

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Strahlentherapie             X                               X     

Kernteam  
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Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

X X   X       X   X X   X                   X X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                                X           X     

Ultraschall X X X X X X X X   X X   X X X   X           X X   

Langzeit-EKG                         X X                       

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie (Bilio-pankreatische 
Diagnostik und Therapie) 

      X                                           

 
 

* Berechtigt zur Teilnahme sind neben den Fachärzten für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie auch Fachärzte für Innere Medizin mit dem Nachweis der Zusatz-Weiterbildung 
Medikamentöse Tumortherapie, denen bis zum 31.12.2015 eine entsprechende Zulassung und Genehmigung zur Teilnahme an der Onkologie-Vereinbarung (Anlage 7 Bundesmantelvertrag Ärzte) 
seitens der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde. 
 

** Berechtigt zur Teilnahme sind des Weiteren neben den Fachärzten für Innere Medizin und Gastroenterologie auch Fachärzte für Innere Medizin, denen bis zum 31.12.2015 eine entsprechende 
Zulassung und Genehmigung für die Erbringung gastroenterologischer Leistungen seitens der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde. 
 
*** bei Schilddrüsenkarzinom oder Nebenschilddrüsenkarzinom 
 
**** bei anderen endokrinologischen Tumoren 
 
***** Allgemeinchirurgie oder Viszeralchirurgie 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für die Tuberkulose: Anlage 2 Buchstabe a der ASV-Richtlinie zur 

Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Tuberkulose / atypische Mykobakteriose dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das 

jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Koloskopie X X           X   X             

Spezial-Labor         X           X           

MR-Tomographie                             X   

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

X X X X                 X   X X 

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                            X   

Ultraschall X X X X     X X X X     X   X X 

Langzeit-EKG     X X                         
 

Kernteam  
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*Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, ist zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend- 

Pneumologie zu benennen. Falls keine Fachärztin oder kein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit der genannten Zusatz-Weiterbildung verfügbar ist, ist eine Fachärztin oder ein 

Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin zu benennen. 

**Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, können zusätzlich eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-

Gastroenterologie oder eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Neuropädiatrie benannt werden. 

Erläuterung Kernteam: 

Sofern Teamleitung Innere Medizin und Pneumologie: 

− Innere Medizin mit Zusatz-Weiterbildung Infektiologie oder 

− Mikrobiologie, Virologie und Infektionsepidemiologie 

Sofern Teamleitung Innere Medizin mit Zusatz-Weiterbildung Infektiologie: 

− Innere Medizin und Pneumologie 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für das Marfan-Syndrom: Anlage 2 Buchstabe k der ASV-Richtlinie zur 

Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Marfan-Syndrom dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des 

interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Rhythmusimplantat-Kontrolle   X   X                               

Invasive Kardiologie   X   X                               

Interventionelle Radiologie               X                   X   

Spezial-Labor                           X           

Molekulargenetik                 X                     

MR-Angiographie                                   X   

MR-Tomographie                                   X   

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

X X X X X     X   X   X           X   

Kernteam  
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Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                                  X   

Ultraschall X X X X X X X X   X   X           X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

        X                         X   

Langzeit-EKG     X X           X                   

 

*Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, ist zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugend-Kardiologie zu 
benennen. Falls keine Fachärztin oder kein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem genannten Schwerpunkt verfügbar ist, ist eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und 
Jugendmedizin zu benennen. 

**Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, kann zusätzlich eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-
Pneumologie als Teammitglied benannt werden. 

***Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, kann zusätzlich eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder eine Kinder- und 
Jugendlichen-Psychotherapeutin bzw. ein Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut als Teammitglied benannt werden. 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für onkologische Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe a onkologische 

Erkrankungen Tumorgruppe 2 der ASV-Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten bzw. Patientinnen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit gynäkologischen 

Tumoren ohne Subspezialisierung dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein 

müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  

 

Wichtig: Beachten Sie, dass eine Fachärztin oder ein Facharzt des interdisziplinären Teams über die Zusatzqualifikation Palliativmedizin verfügen muss. 
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Interventionelle Radiologie         X   X                       X       

Koloskopie   X             X                           

Spezial-Labor                       X                     

Mammographie X                                   X       

Molekulargenetik           X                                 

MR-Angiographie                                     X       

MR-Tomographie     X                               X       

Kernteam  
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Schmerztherapie X X   X                                     

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Nuklearmedizin 

                          X                 

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Strahlentherapie     X                               X       

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie 

X       X   X                       X X     

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                        X           X       

Ultraschall X X X   X   X X X X X   X X         X X X   

Vakuumbiopsie der Brust X                                   X       

Zervix-Zytologie                             X               

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

              X           X         X       

Langzeit-EKG             X     X                         

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie (Bilio-pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

                X                           

 

*Ersetzend für die GOP 13391 und GOP 13392 oder GOP 13491 und 13492 können Fachärztinnen und Fachärzte  für Innere Medizin, denen eine entsprechende Zulassung und 

Genehmigung für die Erbringung gastroenterologischer oder onkologischer Leistungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde, die Leistungen nach den 

Gebührenordnungspositionen 13211 und 13212 erbringen.    

 

** Gefäßchirurgie oder Innere Medizin und Angiologie 

 

²Berechtigt zur Teilnahme sind neben den Fachärztinnen und Fachärzten für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie sowie den Fachärztinnen und Fachärzten für 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie auch Fachärztinnen und Fachärzte im Fachgebiet Innere Medizin bzw. Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

mit dem Nachweis der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie, denen bis zum 31. Dezember 2015 eine entsprechende Zulassung und Genehmigung zur Teilnahme an der 

Onkologie-Vereinbarung (Anlage 7 Bundesmantelvertrag Ärzte [BMV-Ä]) seitens der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde. 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für onkologische Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe a onkologische 

Erkrankungen Tumorgruppe 2 der ASV-Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten bzw. Patientinnen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit gynäkologischen 

Tumoren Subspezialisierung Mammakarzinom dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams 

erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  

 

Wichtig: Beachten Sie, dass eine Fachärztin oder ein Facharzt des interdisziplinären Teams über die Zusatzqualifikation Palliativmedizin verfügen muss. 
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Interventionelle Radiologie         X   X                 X   

Koloskopie   X                               

Spezial-Labor                 X                 

Mammographie X                             X   

Molekulargenetik           X                       

MR-Angiographie                               X   

MR-Tomographie     X                         X   

Kernteam  
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Schmerztherapie X X   X                           

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Nuklearmedizin 

                    X             

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Strahlentherapie     X                         X   

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie 

        X   X                 X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                  X           X   

Ultraschall X X X   X   X X   X X         X   

Vakuumbiopsie der Brust X                             X   

Zervix-Zytologie                       X           

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

                    X         X   

Langzeit-EKG             X X                   

 

*Ersetzend für die GOP 13391 und GOP 13392 oder GOP 13491 und 13492 können Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin, denen eine entsprechende Zulassung und 

Genehmigung für die Erbringung gastroenterologischer oder onkologischer Leistungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde, die Leistungen nach den 

Gebührenordnungspositionen 13211 und 13212 erbringen.    

 

** Gefäßchirurgie oder Innere Medizin und Angiologie 

 

²Berechtigt zur Teilnahme sind neben den Fachärztinnen und Fachärzten für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie sowie den Fachärztinnen und Fachärzten für 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie auch Fachärztinnen und Fachärzte im Fachgebiet Innere Medizin bzw. Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

mit dem Nachweis der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie, denen bis zum 31. Dezember 2015 eine entsprechende Zulassung und Genehmigung zur Teilnahme an der 

Onkologie-Vereinbarung (Anlage 7 Bundesmantelvertrag Ärzte [BMV-Ä]) seitens der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde. 

 

 

 

 

  



 Formular F 5 
Stand: 25.10.2023 

Seite 15 von 50 

In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für onkologische Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe a onkologische 

Erkrankungen Tumorgruppe 2 der ASV-Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten bzw. Patientinnen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr mit 

Subspezialisierung andere gynäkologische Tumore dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären 

Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  

 

Wichtig:  

Beachten Sie, dass eine Fachärztin oder ein Facharzt des interdisziplinären Teams über die Zusatzqualifikation Palliativmedizin verfügen muss. 
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Interventionelle Radiologie         X   X                       X       

Koloskopie   X             X                           

Spezial-Labor                       X                     

Molekulargenetik           X                                 

MR-Angiographie                                     X       

MR-Tomographie     X                               X       

Kernteam  
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Schmerztherapie X X   X                                     

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Nuklearmedizin 

                          X                 

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Strahlentherapie     X                               X       

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie 

X       X   X                       X X     

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                        X           X       

Ultraschall X X X   X   X X X X X   X X         X X X   

Zervix-Zytologie                             X               

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

              X           X         X       

Langzeit-EKG             X     X                         

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie (Bilio-pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

                X                           

 
*Ersetzend für die GOP 13491 und 13492 können Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin, denen eine entsprechende Zulassung und Genehmigung für die Erbringung 
onkologischer Leistungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde, die Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 13211 und 13212 erbringen.    

 
** Gefäßchirurgie oder Innere Medizin und Angiologie 

 

²Berechtigt zur Teilnahme sind neben den Fachärztinnen und Fachärzten für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie sowie den Fachärztinnen und Fachärzten für 

Frauenheilkunde und Geburtshilfe mit Schwerpunkt Gynäkologische Onkologie auch Fachärztinnen und Fachärzte im Fachgebiet Innere Medizin bzw. Frauenheilkunde und Geburtshilfe 

mit dem Nachweis der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie, denen bis zum 31. Dezember 2015 eine entsprechende Zulassung und Genehmigung zur Teilnahme an der 

Onkologie-Vereinbarung (Anlage 7 Bundesmantelvertrag Ärzte [BMV-Ä]) seitens der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde. 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für die pulmonale Hypertonie: Anlage 2 Buchstabe l der ASV-Richtlinie 

zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit pulmonaler Hypertonie dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied 

des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Rhythmusimplantat-Kontrolle X     X                               

Interventionelle Radiologie                                   X   

Koloskopie             X                         

Spezial-Labor                         X             

MR-Angiographie                                   X   

MR-Tomographie                                   X   

Polygraphie   X     X                             

Polysomnographie   X     X                             

Kernteam  
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Strahlendiagnostik und -therapie - 
Nuklearmedizin 

                          X           

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

X X X X X                         X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                                  X   

Ultraschall X X X X X   X X   X X     X       X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

                                  X   

Langzeit-EKG     X X X                             
 

*Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, ist zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugend-Kardiologie oder 

eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Pneumologie zu benennen. Falls keine Fachärztin oder kein Facharzt für 

Kinder- und Jugendmedizin mit dem genannten Schwerpunkt oder Zusatz-Weiterbildung verfügbar ist, ist eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin zu benennen. 

**Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, kann zusätzlich eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend- 

Gastroenterologie oder Kinder- und Jugend-Rheumatologie oder eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder eine Kinder- und 

Jugendlichen-Psychotherapeutin bzw. ein Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut als Teammitglied benannt werden. 
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Kernteam 

In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für die Mukoviszidose: Anlage 2 Buchstabe b der ASV-Richtlinie zur 

Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Mukoviszidose dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des 

interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Koloskopie X     X                                       

Spezial-Labor                             X X               

Molekulargenetik               X                               

MR-Tomographie                                         X     

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

X X X X X             X                 X     

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                                        X     

Ultraschall X X X X X X X   X X   X X               X X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

                                        X     
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Langzeit-EKG     X X X             X                       
Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie (Bilio-
pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

X                                             

 

 

*Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, ist zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-

Pneumologie oder eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Gastroenterologie zu benennen. Falls keine Fachärztin 

oder kein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit einer der genannten Zusatz-Weiterbildungen verfügbar ist, ist eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin zu 

benennen. 

 

**Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, kann zusätzlich eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend- 

Endokrinologie und -Diabetologie oder eine Fachärztin bzw. ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugend-Kardiologie oder eine Fachärztin bzw. ein 

Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder eine Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin bzw. ein Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut als 

Teammitglied benannt werden. 

 
 

 

 

1 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für die rheumatologischen Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe b Teil 1 

der ASV-Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit rheumatologischen Erkrankungen ab dem vollendeten 18. Lebensjahr dargestellt. Die fachlichen, 

sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Rhythmusimplantat-Kontrolle                       X                     

Invasive Kardiologie                       X                     

Interventionelle Radiologie                 X                       X   

Koloskopie                   X                         

Spezial-Labor       X                 X X                 

MR-Angiographie                                         X   

Kernteam  
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MR-Tomographie                                         X   

Strahlendiagnostik und -therapie - Nuklearmedizin 
                              X             

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie 

  X X X X                               X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                                        X   

Ultraschall   X X X X X X   X X X X     X X         X   

Strahlendiagnostik und -therapie - Osteodensitometrie 
      X X                     X         X   

Langzeit-EKG                       X                     

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie (Bilio-pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

                  X                         

 

Ergänzung:  

Die Voraussetzung zur Beteiligung des Fachgebietes „Orthopädie und Unfallchirurgie mit Zusatz-Weiterbildung Orthopädische Rheumatologie“ im ASV-Team entfällt, wenn in dem für die 

ambulante spezialfachärztliche Versorgung relevanten Einzugsbereich kein geeigneter Kooperationspartner vorhanden ist oder dort trotz ernsthaften Bemühens innerhalb eines 

Zeitraumes von mindestens 2 Monaten keine zur Kooperation bereite geeignete Fachärztin oder kein zur Kooperation bereiter geeigneter Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit 

Zusatz-Weiterbildung Orthopädische Rheumatologie zu finden ist. 

 

Humangenetik, nur in Zusammenhang mit Untersuchungen zur genetischen Bestätigung bei klinischem Verdacht auf Mittelmeerfieber 

 
  



 Formular F 5 
Stand: 25.10.2023 

Seite 23 von 50 

In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für die rheumatologischen Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe b Teil 2 

der ASV-Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit rheumatologischen Erkrankungen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr dargestellt. Die fachlichen, 

sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Rhythmusimplantat-Kontrolle 
                  X         X                             

Invasive Kardiologie                   X         X                             

Interventionelle Radiologie             X                                         X   

Koloskopie               X                 X                         

Spezial-Labor                                         X X               

Kernteam  
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MR-Angiographie                                                       X   

MR-Tomographie                                                       X   

Sonographie der Säuglingshüfte 
  X X                                                 X   

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

  X X       X     X         X                         X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                                                      X   

Ultraschall X X X X X   X X X X X X   X X X X X X       X         X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

  X X                                                 X   

Langzeit-EKG   X               X         X       X                     

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie (Bilio-
pankreatische Diagnostik und Therapie) 

              X                                           

 

Ergänzung:  

 

Die Voraussetzung zur Beteiligung des Fachgebietes „Orthopädie und Unfallchirurgie mit Zusatz-Weiterbildung Orthopädische Rheumatologie“ im ASV-Team entfällt, wenn in dem für die 

ambulante spezialfachärztliche Versorgung relevanten Einzugsbereich kein geeigneter Kooperationspartner vorhanden ist oder dort trotz ernsthaften Bemühens innerhalb eines 

Zeitraumes von mindestens 2 Monaten keine zur Kooperation bereite geeignete Fachärztin oder kein zur Kooperation bereiter geeigneter Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit 

Zusatz-Weiterbildung Orthopädische Rheumatologie zu finden ist. 

 

Humangenetik, nur in Zusammenhang mit Untersuchungen zur genetischen Bestätigung bei klinischem Verdacht auf Hereditäre Periodische Fiebersyndrome und Blau-Syndrom. 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für onkologische Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe a onkologische 

Erkrankungen Tumorgruppe 3 der ASV-Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit urologischen Tumoren der ASV dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und 

apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Interventionelle Radiologie           X                       X     

Koloskopie               X                         

Spezial-Labor                     X                   

MR-Angiographie                                   X     

MR-Tomographie   X                               X     

Schmerztherapie X   X X                                 
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Strahlendiagnostik und -
therapie - Nuklearmedizin 

                        X               

Strahlendiagnostik und -
therapie - Strahlentherapie 

  X                               X     

Strahlendiagnostik und -
therapie -diagnostische 
Radiologie 

    X     X                       X     

Strahlendiagnostik und -
therapie - 
Computertomographie 

                                  X     

Ultraschall X   X   X X   X X X     X         X X   

ESWL     X                                   

Strahlendiagnostik und -
therapie - Osteodensitometrie 

                        X         X     

Langzeit-EKG                 X                       
Strahlendiagnostik und -
therapie -diagnostische 
Radiologie (Bilio-
pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

              X                         

 

*Ersetzend für die GOP 13491 und 13492 können Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin, denen eine entsprechende Zulassung und Genehmigung für die Erbringung 
onkologischer Leistungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde, die Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 13211 und 13212 erbringen.    
 
Eine Fachärztin oder ein Facharzt des interdisziplinären Teams muss über die Zusatz-Weiterbildung Palliativmedizin verfügen. 
 
²Berechtigt zur Teilnahme sind neben den Fachärzten für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie auch Fachärzte für Innere Medizin mit dem Nachweis der Zusatz-Weiterbildung 
Medikamentöse Tumortherapie, denen bis zum 31.12.2015 eine entsprechende Zulassung und Genehmigung zur Teilnahme an der Onkologie-Vereinbarung (Anlage 7 
Bundesmantelvertrag Ärzte) seitens der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde. 
 
³nur im Zusammenhang mit Untersuchungen zur genetischen Bestätigung bei klinischem Verdacht auf heriditäres papilläres Nierenzellkarzinom 
 
Erläuterung Kernteam: Facharzt für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie oder Facharzt für Urologie 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für Morbus Wilson: Anlage 2 Buchstabe h der ASV-Richtlinie zur 

Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Morbus Wilson dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des 

interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Koloskopie X     X                             

Spezial-Labor                       X             

MR-Angiographie                                 X   

MR-Tomographie                                 X   

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

                                X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                                X   

Ultraschall X X   X   X   X   X             X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

                                X   

Kernteam  
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Langzeit-EKG   X X X                             
Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie (Bilio-
pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

X                                   

 

*Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, ist zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Neuropädiatrie oder eine Fachärztin 

oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Gastroenterologie zu benennen. Falls keine Fachärztin oder kein Facharzt für Kinder- und 

Jugendmedizin mit dem genannten Schwerpunkt oder Zusatz-Weiterbildung verfügbar ist, ist eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin zu benennen. 

 

**Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, kann zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-

Nephrologie, für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder eine Kinder-und Jugendlichen-Psychotherapeutin oder ein Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut als 

Teammitglied benannt werden. 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für ausgewählte seltene Lebererkrankungen: Anlage 2 Buchstabe o der 

ASV-Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit ausgewählten seltenen Lebererkrankungen dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen 

Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Interventionelle Radiologie                       X     

Koloskopie X   X                   X   

Spezial-Labor             X               

MR-Angiographie                       X     

MR-Tomographie                       X     

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

X                     X     

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                      X     

Ultraschall X X X                 X X   

Kernteam  
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Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

                      X     

Langzeit-EKG   X X                       
Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie (Bilio-
pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

X                           

 

*Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, ist zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-

Gastroenterologie zu benennen. Falls keine Fachärztin oder kein Facharzt für Kinder-und Jugendmedizin mit der genannten Zusatz-Weiterbildung verfügbar ist, ist eine Fachärztin oder 

ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin zu benennen. 

 

**Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, kann zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder eine Kinder- und 

Jugendlichen-Psychotherapeutin oder ein Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut als Teammitglied benannt werden. 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für onkologische Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe a der ASV-

Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Hauttumoren dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied 

des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  

 

 Wichtig: Beachten Sie, dass eine Fachärztin oder ein Facharzt des interdisziplinären Teams über die Zusatzqualifikation Palliativmedizin verfügen muss. 
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Koloskopie           X                               

Spezial-Labor                 X                         

MR-Angiographie                                   X       

MR-Tomographie     X                             X       

Schmerztherapie X X   X                                   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Nuklearmedizin 

                      X                   

Kernteam  
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Strahlendiagnostik und -therapie - 
Strahlentherapie     X                             X       

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie 

                  X X             X       

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                    X             X       

Ultraschall X X X   X X X X   X X     X       X X X   

Langzeit-EKG             X                             
 

*Ersetzend für die GOP 13491 und 13492 können Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin, denen eine entsprechende Zulassung und Genehmigung für die Erbringung 

onkologischer Leistungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde, die Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 13211 und 13212 erbringen.    

 
1Berechtigt zur Teilnahme sind neben den Fachärztinnen und Fachärzten für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie auch Fachärztinnen und Fachärzte im Fachgebiet Innere 
Medizin mit dem Nachweis der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie, denen bis zum 31. Dezember 2015 eine entsprechende Zulassung und Genehmigung zur Teilnahme 
an der Onkologie-Vereinbarung (Anlage 7 Bundesmantelvertrag Ärzte [BMV-Ä]) seitens der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde. 

 

²Für die Behandlung insbesondere von Patientinnen und Patienten mit Hauttumoren des Gesichtes, Kopfes oder Halses kann zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Mund-

Kiefer-Gesichtschirurgie als Teammitglied benannt werden. 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für Hämophilie: Anlage 2 Buchstabe c der ASV-Richtlinie zur Diagnostik 

und Behandlung der Hämophilie dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein 

müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Koloskopie X                   X   X               

Spezial-Labor           X                 X           

Molekulargenetik                   X                     

MR-Angiographie                                     X   

MR-Tomographie                                     X   

Sonographie der Säuglingshüfte     X X X                           X   

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

                                    X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                                    X   

Ultraschall X X X X X   X X X   X   X           X   
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*Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, kann alternativ eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Hämostaseologie benannt 

werden. Falls keine Fachärztin oder kein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit der genannten Zusatz-Weiterbildung verfügbar ist, ist eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- 

und Jugendmedizin zu benennen. 

 

** sofern Kinder behandelt werden 

 

Sofern Teamleitung Transfusionsmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Hämostaseologie, muss mindestens eine weitere Fachärztin oder ein Facharzt mit Zusatz-Weiterbildung 
Hämostaseologie und der Facharztweiterbildung Innere Medizin oder Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie Teil des Kernteams sein.  
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für die schwerwiegende immunologische Erkrankung Sarkoidose: Anlage 2 

Buchstabe e der ASV-Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Sarkoidose dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch 

das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Rhythmusimplantat-Kontrolle                 X   X                         

Invasive Kardiologie                 X   X                         

Koloskopie               X         X                     

Spezial-Labor                             X                 

MR-Angiographie                                           X   

MR-Tomographie                                           X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Nuklearmedizin 

                                X             

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

X X   X         X   X                     X   

Kernteam  



 Formular F 5 
Stand: 25.10.2023 

Seite 36 von 50 

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                                          X   

Ultraschall X X X X X X X X X   X X X     X X         X   

Langzeit-EKG     X X X       X   X                         
Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie (Bilio-
pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

              X                               

 

*Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, ist zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-

Pneumologie oder Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Rheumatologie zu benennen. Falls keine Fachärztin oder kein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit der genannten  

Zusatz-Weiterbildung verfügbar ist, ist eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin zu benennen. 

 

**Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, kann zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder eine Kinder- und 

Jugendlichen-Psychotherapeutin oder ein Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut oder eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt 

Neuropädiatrie oder eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Kinder-Kardiologie oder eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und 

Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder-Gastroenterologie als Teammitglied benannt werden. 

 

 

 
 

  



 Formular F 5 
Stand: 25.10.2023 

Seite 37 von 50 

In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für onkologische Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe a der ASV-

Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Tumoren der Lunge und des Thorax dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die 

durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  

 

 Wichtig: Beachten Sie, dass eine Fachärztin oder ein Facharzt des interdisziplinären Teams über die Zusatzqualifikation Palliativmedizin verfügen muss. 
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Rhythmusimplantat-Kontrolle     X                 X                         

Invasive Kardiologie     X                 X                         

Interventionelle Radiologie               X X                         X     

Koloskopie                     X                           

Spezial-Labor                         X                       

MR-Angiographie                                           X     

MR-Tomographie         X                                 X     
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PET, PET/CT                               X           X     

Schmerztherapie X X X X   X X                                   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Nuklearmedizin 

                              X                 

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Strahlentherapie         X                                       

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie 

X   X X   X   X X         X X             X     

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                          X X             X     

Ultraschall X X X X X X   X X X X X   X X   X         X X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

                  X           X X         X     

Langzeit-EKG                       X                         

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie (Bilio-pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

                    X                           

 

*Ersetzend für die GOP 13491 und 13492 können Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin, denen eine entsprechende Zulassung und Genehmigung für die Erbringung 

onkologischer Leistungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde, die Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 13211 und 13212 erbringen.    

 

** bei Herztumoren 

 

*** Innere Medizin und Angiologie oder Gefäßchirurgie 

 

² Berechtigt zur Teilnahme sind neben den Fachärztinnen und Fachärzten für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie auch Fachärztinnen und Fachärzte im Fachgebiet Innere 

Medizin mit dem Nachweis der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie, denen bis zum 31. Dezember 2015 eine entsprechende Zulassung und Genehmigung zur Teilnahme 

an der Onkologie-Vereinbarung (Anlage 7 Bundesmantelvertrag Ärzte [BMV-Ä]) seitens der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für neuromuskuläre Erkrankungen: Anlage 2 Buchstabe d der ASV-

Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit neuromuskulären Erkrankungen dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch 

das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Rhythmusimplantat-Kontrolle X     X                                               

Invasive Kardiologie X     X                                               

Interventionelle Radiologie                                                   X   

Koloskopie                   X       X                           

Spezial-Labor                                 X                     

Molekulargenetik                 X                                     
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MR-Angiographie                                                   X   

MR-Tomographie                                                   X   

Sonographie der Säuglingshüfte     X               X X     X         X X         X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Nuklearmedizin 

                                    X                 

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

X     X X   X     X                               X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

        X   X                                     X   

Ultraschall X X X X X X X X   X X X   X X         X X         X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

                    X X     X         X X         X   

Langzeit-EKG     X X X X                                           

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie (Bilio-
pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

                  X                                   

 

Erklärung Kernteam: 

Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, ist zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Neuropädiatrie oder Fachärztin oder 

ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Kinder- und Jugend-Kardiologie oder Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-

Weiterbildung Kinder- und Jugend-Pneumologie zu benennen. Sofern keine Fachärztin oder kein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit der genannten Zusatz-Weiterbildung oder 

den genannten Schwerpunkten verfügbar ist, ist eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin zu benennen 

 

Erklärung Hinzuziehende Ärzte: 

Zusätzlich kann eine Fachärztin oder ein Facharzt für Pathologie benannt werden. Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, kann zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für 

Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder eine Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeutin oder ein Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut oder eine Fachärztin 

oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendchirurgie mit Zusatz-Weiterbildung Kinder-und Jugend-Orthopädie oder eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit 

Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Gastroenterologie oder eine Fachärztin oder ein Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-

Orthopädie oder eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Zusatz-Weiterbildung Kinder- und Jugend-Rheumatologie benannt werden. 

 

³ alternativ bei Kindern 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für onkologische Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe a der ASV-

Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Kopf- oder Halstumoren dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das 

jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  

 

 Wichtig: Beachten Sie, dass eine Fachärztin oder ein Facharzt des interdisziplinären Teams über die Zusatzqualifikation Palliativmedizin verfügen muss. 

 

 

 

QSV gemäß § 135 Abs. 2 SGB V H
al

s-
N

as
e

n
-O

h
re

n
h

e
ilk

u
n

d
e 

In
n

e
re

 M
e

d
iz

in
 u

n
d

 E
n

d
o

kr
in

o
lo

gi
e

 u
n

d
 D

ia
b

e
to

lo
gi

e²
 

In
n

e
re

 M
e

d
iz

in
 u

n
d

 H
äm

at
o

lo
gi

e
 u

n
d

 O
n

ko
lo

gi
e

*
³ 

M
u

n
d

-K
ie

fe
r-

G
e

si
ch

ts
ch

ir
u

rg
ie

 

N
u

kl
e

ar
m

e
d

iz
in

 (
K

er
n

te
am

) 
² 

St
ra

h
le

n
th

e
ra

p
ie

 

V
is

ze
ra

lc
h

ir
u

rg
ie

² 

A
n

äs
th

e
si

o
lo

gi
e 

A
u

ge
n

h
e

ilk
u

n
d

e 

G
e

fä
ß

ch
ir

u
rg

ie
 

H
au

t-
 u

n
d

 G
es

ch
le

ch
ts

kr
an

kh
e

it
e

n
 

H
u

m
an

ge
n

e
ti

k4
 

In
n

e
re

 M
e

d
iz

in
 u

n
d

 G
as

tr
o

en
te

ro
lo

gi
e

 

In
n

e
re

 M
e

d
iz

in
 u

n
d

 K
ar

d
io

lo
gi

e
 

In
n

e
re

 M
e

d
iz

in
 u

n
d

 P
n

e
u

m
o

lo
gi

e
 

La
b

o
ra

to
ri

u
m

sm
e

d
iz

in
 

N
e

u
ro

ch
ir

u
rg

ie
 

N
e

u
ro

lo
gi

e 

N
u

kl
e

ar
m

e
d

iz
in

 (
H

in
zu

zu
zi

e
h

e
n

d
e

) 

P
at

h
o

lo
gi

e 

P
sy

ch
ia

tr
ie

 u
n

d
 P

sy
ch

o
th

e
ra

p
ie

 

P
sy

ch
o

lo
gi

sc
h

e
 P

sy
ch

o
th

e
ra

p
e

u
ti

n
 o

d
e

r 
P

sy
ch

o
lo

gi
sc

h
e

r 
P

sy
ch

o
th

er
ap

eu
t 

P
sy

ch
o

so
m

at
is

ch
e

 M
e

d
iz

in
 u

n
d

 P
sy

ch
o

th
e

ra
p

ie
 

R
ad

io
lo

gi
e 

Ä
rz

tl
ic

h
e

 P
sy

ch
o

th
e

ra
p

e
u

ti
n

 o
d

er
 Ä

rz
tl

ic
h

e
r 

P
sy

ch
o

th
e

ra
p

e
u

t 

Hörgeräteversorgung X                                                 

Invasive Kardiologie                           X                       

Interventionelle Radiologie                   X                           X   

Koloskopie             X           X                         

Spezial-Labor                               X                   

Kernteam  
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MR-Angiographie                                               X   

MR-Tomographie           X                                   X   

PET, PET/CT         X                           X         X   

Schmerztherapie X X X X X   X X                                   

Strahlendiagnostik und -therapie - Nuklearmedizin 
        X                           X             

Strahlendiagnostik und -therapie - Strahlentherapie           X                                       

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische Radiologie 
X     X     X     X     X       X X           X   

Strahlendiagnostik und -therapie - Computertomographie 
                                X X           X   

Ultraschall X X X X X X X   X X X   X X X   X X           X   

Langzeit-EKG                           X                       

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische Radiologie (Bilio-
pankreatische Diagnostik und Therapie) 

                        X                         

 

*Ersetzend für die GOP 13391 und GOP 13392 oder GOP 13491 und 13492 können Fachärztinnen und Fachärzte  für Innere Medizin, denen eine entsprechende Zulassung und 

Genehmigung für die Erbringung gastroenterologischer oder onkologischer Leistungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde, die Leistungen nach den 

Gebührenordnungspositionen 13211 und 13212 erbringen.    

² bei Tumoren der Schilddrüse oder der Nebenschilddrüse, 

³ berechtigt zur Teilnahme sind auch Fachärzte für Innere Medizin mit dem Nachweis der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie, denen bis zum 31. Dezember 2015 eine  

Genehmigung zur Teilnahme an der Onkologie-Vereinbarung (Anlage 7 Bundesmantelvertrag Ärzte) erteilt wurde, 
4 nur in Zusammenhang mit medullärem Schilddrüsenkarzinom oder im Zusammenhang mit Paragangliomen im Kopf-Hals-Bereich 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für onkologische Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe a der ASV-

Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Tumoren des Gehirns und der peripheren Nerven dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen 

Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  

 

 Wichtig: Beachten Sie, dass eine Fachärztin oder ein Facharzt des interdisziplinären Teams über die Zusatzqualifikation Palliativmedizin verfügen muss. 
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Invasive Kardiologie                   X                       

Interventionelle Radiologie             X   X                   X X   

Spezial-Labor                     X                     

Kernteam  

oder 
kann kann 
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MR-Angiographie                                     X X   

MR-Tomographie         X                           X X   

Schmerztherapie X X X X   X                               

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Nuklearmedizin 

                        X                 

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Strahlentherapie 

        X                                 

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

    X X     X   X                   X X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

    X X                             X X   

Ultraschall X X X X X   X   X X     X           X X   

Langzeit-EKG                   X                       
 

*Ersetzend für die GOP 13491 und 13492 können Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin, denen eine entsprechende Zulassung und Genehmigung für die Erbringung 

onkologischer Leistungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde, die Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 13211 und 13212 erbringen.    

²bei endokrinen Tumoren 

³ nur im Zusammenhang mit unter der Konkretisierung genannten Paraganglion-Syndromen mit Beteiligung nervaler Strukturen 

 

Berechtigt zur Teilnahme sind auch Fachärzte für Innere Medizin mit dem Nachweis der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie, denen bis zum 31. Dezember 2015 eine  

Genehmigung zur Teilnahme an der Onkologie-Vereinbarung (Anlage 7 Bundesmantelvertrag Ärzte) erteilt wurde. 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für chronisch entzündliche Darmerkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe c 

der ASV-Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit chronisch entzündlichen Darmerkrankungen dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen 

Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  
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Dünndarm-Kapselendoskopie X     X                                 

Interventionelle Radiologie                                   X     

Koloskopie X X   X X                               

Spezial-Labor                         X               

MR-Angiographie                                   X     

Kernteam  

oder 
kann 

kann 
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MR-Tomographie                                   X     

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie 

X     X                           X X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

                                  X     

Ultraschall X X X X X X X X X   X             X X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

                X   X             X     

Langzeit-EKG     X X         X                       

Strahlendiagnostik und -therapie -
diagnostische Radiologie (Bilio-
pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

X                                       

 

*sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden 

 

Im Kernteam müssen ein an der vertragsärztlichen Versorgung teilnehmender Leistungserbringer und ein nach § 108 SGB V zugelassenes Krankenhaus unter Abschluss einer ASV-

Kooperationsvereinbarung vertreten sein. Die Vorgaben des § 10 der Richtlinie gelten entsprechend. 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für onkologische Erkrankungen: Anlage 1.1 Buchstabe a der ASV-

Richtlinie zur Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Knochen- und Weichteiltumore dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch 

das jeweilige Mitglied des interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet..  

 

 Wichtig: Beachten Sie, dass eine Fachärztin oder ein Facharzt des interdisziplinären Teams über die Zusatzqualifikation Palliativmedizin verfügen muss. 
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Invasive Kardiologie                   X                     

Interventionelle Radiologie                                     X   

Koloskopie X       X       X                       

Spezial-Labor                       X                 

MR-Angiographie                                     X   

MR-Tomographie       X                             X   

Schmerztherapie X X X   X X                             

Kernteam  
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Strahlendiagnostik und -therapie - 
Nuklearmedizin 

                        X               

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Strahlentherapie       X                                 

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie 

X   X                               X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

    X                               X   

Ultraschall X X X X X   X   X X X       X       X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

    X                   X           X   

Langzeit-EKG                   X X                   

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie (Bilio-pankreatische Diagnostik und 
Therapie) 

                X                       

 

*Ersetzend für die GOP 13491 und 13492 können Fachärztinnen und Fachärzte für Innere Medizin, denen eine entsprechende Zulassung und Genehmigung für die Erbringung 

onkologischer Leistungen seitens der Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde, die Leistungen nach den Gebührenordnungspositionen 13211 und 13212 erbringen. 

 
1Berechtigt zur Teilnahme sind neben den Fachärztinnen und Fachärzten für Innere Medizin und Hämatologie und Onkologie auch Fachärztinnen und Fachärzte im Fachgebiet Innere 
Medizin mit dem Nachweis der Zusatz-Weiterbildung Medikamentöse Tumortherapie, denen bis zum 31. Dezember 2015 eine entsprechende Zulassung und Genehmigung zur Teilnahme 
an der Onkologie-Vereinbarung (Anlage 7 BMV-Ä) seitens der zuständigen Kassenärztlichen Vereinigung erteilt wurde. 
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In der nachfolgenden Übersicht sind die Qualitätssicherungsvereinbarungen (QSV) gemäß § 135 Abs. 2 SGB V für Multiple Sklerose: Anlage 1.2 Buchstabe a der ASV-Richtlinie zur 

Diagnostik und Behandlung von Patienten mit Multiple Sklerose dargestellt. Die fachlichen, sachlichen und apparativen Voraussetzungen, die durch das jeweilige Mitglied des 

interdisziplinären Teams erfüllt sein müssen, sind durch Kreuze gekennzeichnet.  
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Rhythmusimplantat-Kontrolle           X   X                   

Invasive Kardiologie           X   X                   

Interventionelle Radiologie                           X X     

Spezial-Labor                   X               

MR-Angiographie                           X X     

MR-Tomographie                           X X     

Strahlendiagnostik und -therapie -diagnostische 
Radiologie 

  X X     X   X           X X X   

Strahlendiagnostik und -therapie - 
Computertomographie 

  X X                     X X     

Ultraschall X X X X X X   X           X X X   

Kernteam  kann 
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Strahlendiagnostik und -therapie - 
Osteodensitometrie 

                          X X     

Langzeit-EKG X X       X   X                   
 

*sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden 

 

Ergänzung Kernteam: 

Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, ist zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie zu benennen. 

Falls keine Fachärztin oder kein Facharzt mit dem Schwerpunkt Neuropädiatrie verfügbar ist, ist eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin zu benennen. 

 

Ergänzung Hinzuziehende Ärzte: 

Sofern Kinder und Jugendliche behandelt werden, kann zusätzlich eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und -psychotherapie oder eine Kinder- und 

Jugendlichen-Psychotherapeutin oder ein Kinder- und Jugendlichen-Psychotherapeut oder eine Fachärztin oder ein Facharzt für Kinder- und Jugendmedizin mit Schwerpunkt Kinder- 

und Jugend-Kardiologie als Teammitglied benannt werden. 

 

 

 


